
 
 
 
 

Beitragsordnung 
 
 
§ 1 Allgemeines 

(1) Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. 
(2) Die Beitragsordnung kann gem. § 20 der Satzung nur durch die  

Jahreshauptversammlung geändert werden. Änderungen gelten grundsätzlich ab 
dem 01.01. des Folgejahres, sofern die Jahreshauptversammlung nicht anderes 
beschließt. 

 
§ 2 Beitragsverpflichtung 

(1) Die Mitglieder des Vereins sind nach § 20 der Satzung verpflichtet, einen 
Mitgliedsbeitrag zu leisten. Dieser Beitrag versteht sich als Jahresbeitrag: 
 
• Erwachsene: 186,00 € 
• Jugendliche: 156,00 € 
• Hobbyspieler: 144,00 € 
• Passive Mitglieder: 75,00 € 

 
(2) Bei Familienmitgliedern ersten und zweiten Grades sowie Ehepartnern reduziert 

sich der Beitrag um jeweils 12,00 € pro Jahr 
(3) Bei der Aufnahme eines neuen Mitglieds wird mit der ersten Jahresrechnung eine 

Aufnahmegebühr in Höhe von 20,00 € fällig. 
(4) Die Aufnahme erfolgt zum 01. eines Monats entsprechend der 

Aufnahmebestätigung. Der Jahresbeitrag wird dabei monatsgenau anteilig für das 
laufende Geschäftsjahr berechnet. 

(5) Der Vorstand kann den Beitrag in Einzelfällen bei wirtschaftlicher Notlage eines 
Mitglieds ermäßigen, stunden oder erlassen. 

(6) Der Mitgliedsbeitrag wird grundsätzlich im SEPA-Lastschriftverfahren eingezogen. 
Mit der Antragsstellung erteilen die Mitglieder ein SEPA-Lastschriftmandat. Die 
Beiträge werden im März des jeweiligen Geschäftsjahres abgebucht. Kosten für 
Rückbelastungen bei nicht eingelösten SEPA-Lastschriften betragen 5,00 € pro 
Vorgang. 

 
§ 3 Pflichtstunden 

(1) Zur Förderung der Jugend und zur Unterstützung der Vereinsaktivitäten sind 
spielberechtigte Erwachsene ab dem 18. Lebensjahr verpflichtet, pro Kalenderjahr 
4 Pflichtstunden zu leisten. Weitere Details regelt § 7a der Satzung. Für jede nicht 
geleistete Pflichtstunde wird eine Ausgleichszahlung in Höhe von 20,00 € fällig. 

 
 
Diese Beitragsordnung wurde von der Jahreshauptversammlung am 06.05.2024 
beschlossen und tritt am 01.06.2024 in Kraft. Sie ist für alle Mitglieder verbindlich. 


